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1 Vorbemerkungen  

1.1 Veranlassung und Planziel  

Die Justus-Liebig-Universität Gießen plant in den nächsten Jahren im Rahmen des sog. Heureka-

Programmes umfangreiche Investitionen zur Erneuerung ihres Gebäudebestandes sowie zur Optimierung 

der Betriebsabläufe für Forschung und Lehre. Auch am Campus Naturwissenschaften am Leihgesterner 

Weg sind bauliche Maßnahmen vorgesehen, deren Schwerpunkt im Rahmen eines ersten Bauabschnittes 

insbesondere auf dem Neubau eines „Chemikums“ liegen soll, da das bestehende Gebäude der Chemie 

mittlerweile sanierungsbedürftig ist und zudem nur über unzureichende Räumlichkeiten für die Durchführung 

von Forschung und Lehre sowie für die universitäre Verwaltung verfügt. Nach einer Sanierungsbegutachtung 

des Altbaus der Chemie im Jahr 2006 erfolgte daher die Grundsatzentscheidung für den Ersatz des beste-

henden Gebäudes in Form von insgesamt zwei Bauabschnitten (1. Chemie sowie 2. Biologie, Genetik, 

Agrar- und Ernährungswissenschaften), wobei nach Realisierung des zweiten Bauabschnittes der Altbau 

des „Chemikums“ zurückgebaut werden soll. 

Im Hinblick auf den geplanten Neubau eines Instituts- sowie eines Hörsaalgebäudes wurde im Jahr 2008 für 

den Campus Naturwissenschaften ein vom Land Hessen ausgelobter städtebaulicher Wettbewerb mit Reali-

sierungsteil „Neubau Chemikum“ durchgeführt. Aus dem Wettbewerb ist ein entsprechendes Entwurfskon-

zept (GERBER ARCHITEKTEN, Dortmund) hervorgegangen. Mit dem geplanten Neubau und den in diesem 

Bereich weiterhin vorgesehenen Investitionen soll in diesem Sinne eine Attraktivitätssteigerung des gesam-

ten Campus-Bereiches angestrebt werden, u.a. auch durch die Einrichtung von Grün- und Aufenthaltsflä-

chen und durch die Neuordnung der Verkehrsabwicklung.  

Darüber hinaus wird von der Stadt Gießen eine vollständige Erschließung und der Endausbau der Straße 

Schwarzacker im Abschnitt zwischen den Straßen Wartweg und Leihgesterner Weg unter Berücksichtigung 

einer anzulegenden Zufahrtsbeschränkung in Richtung Wartweg vorgenommen. Eine entsprechende Varian-

tenprüfung und Entwurfsplanung liegt der Stadt Gießen bereits vor. 

Schließlich befinden sich im Bereich nördlich der Straße Schwarzacker einzelne Freizeitgärten bzw. Garten-

anlagen, welche insbesondere auch hinsichtlich einer künftigen Bebauung in die Planungen in diesem Be-

reich einbezogen werden sollen. 

Die beabsichtigte städtebauliche Neuordnung sowie der Umfang der geplanten Bauvorhaben der Justus-

Liebig-Universität Gießen begründen in diesem Sinne ein Planerfordernis.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gießen hat daher am 08.02.2008 den Beschluss zur Durchfüh-

rung eines Änderungsverfahrens für ein Teilgebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 38 „Südviertel I“ 

aus dem Jahr 1978 beschlossen, um somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den geplanten 

Neubau des „Chemikums“ zu schaffen und die weitere Ausbauplanung für den Campus Naturwissenschaf-

ten planungsrechtlich vorzubereiten. Darüber hinaus werden mit der 1. Änderung des rechtskräftigen Be-

bauungsplanes der Ausbau der Straße Schwarzacker und auch die in diesem Bereich bestehenden Garten-

anlagen erfasst, sodass in diesem Bereich insgesamt eine städtebauliche Neuordnung ermöglicht und pla-

nungsrechtlich abgesichert wird. 
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. G 38 „Südviertel I“ 1. Änderung (Naturwissen-

schaften) umfasst in der Gemarkung Gießen, Flur 10, die Flurstücke Nr. 183/3, 183/4, 183/5, 183/8, 183/9, 

183/10, 189/4, 190/3 jeweils teilweise (tlw.) und Flur 12, die Flurstücke Nr. 34, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/1, 

40/2, 40/5, 40/6, 41/4, 43/11, 43/13, 43/14, 43/16, 46/12, 125/1, 125/2, 125/3 sowie die Flurstücke Nr. 35/1, 

43/10, 43/17, 44/1, 44/7, 45/5, 46/5, 46/11, 46/13, 47/9, 60/2, 124/1, 126/3, 126/4, 127/1, 129, 146/1 jeweils 

tlw. 

Das Plangebiet wird gegenwärtig überwiegend durch die Justus-Liebig-Universität Gießen genutzt und weist 

verschiedene Universitätsgebäude auf. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich das 

Hauptgebäude des Interdisziplinären Forschungszentrums für Umweltsicherung (IFZ), das „Biotechnikum“ 

(IFZ-Hauptgebäude I), ein Probenlager (IFZ-Hauptgebäude II), eine Werkstatt (IFZ-Hauptgebäude III), das 

Hörsaalgebäude der Physik, das Institutsgebäude der Physik sowie das Werkstattgebäude der Physik. Hin-

zu kommen das Institut für Tierernährung (Stoffwechsellabor) und eine Halle für Forschungszwecke des IFZ. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst somit im Wesentlichen den südlichen Campus-Bereich der Natur-

wissenschaften.  

Darüber hinaus befinden sich der bestehende Spielplatz im Bereich der Straßen Wartweg und Schwarz-

acker, die nördlich der Straße Schwarzacker gelegenen privat genutzten Freizeitgärten und der Abschnitt 

der Straße Schwarzacker zwischen Wartweg und Leihgesterner Weg sowie der südliche Verlauf der Straße 

Heinrich-Buff-Ring innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes (1. Änderung) wird im Einzelnen wie folgt begrenzt: 

 

Norden: Universitätsgebäude der Justus-Liebig-Universität Gießen (Hochschulrechenzentrum, Che-

mischer Hörsaal, Altbau „Chemikum“) 

Westen: Universitätsgebäude der Justus-Liebig-Universität Gießen (Gewächshäuser, Trafostation 

und Tierhaus des Institutes für Zoologie) sowie Wohnbebauung im Bereich der Straße 

Wartweg 

Süden: Wohnbebauung südlich der Straße Schwarzacker, Grün- und Freiflächen in Richtung der 

Straße Leihgesterner Weg 

Osten: Verlauf der Straße Leihgesterner Weg (Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L 3130) 

 

 

Freifläche nördlich der Straße Schwarzacker Bereich westlich des IFZ 
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Straße Heinrich-Buff-Ring südlich Physik Campus-Magistrale, Blickrichtung Norden 

  
Spielplatz am Wartweg/Schwarzacker Freizeitgarten nördlich Schwarzacker 

  
 Eigene Aufnahmen (August/September 2009) 

 

 

Im Umgriff des so begrenzten Bebauungsplanes liegt eine Fläche von rd. 8,2 ha. Hiervon entfallen auf das 

zur Ausweisung gelangende Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Universität rd. 5,6 ha, auf das zur 

Ausweisung gelangende Allgemeine Wohngebiet rd. 0,36 ha, auf die öffentliche Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung Spielplatz rd. 0,16 ha, auf die öffentlichen und privaten Straßenverkehrsflächen inkl. Fußweg, 

privater Parkflächen, Fahrradabstellanlage, Feuerwehrzufahrt sowie weiterer Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung rd. 1,5 ha, auf die Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität 

(Trafostation) rd. 0,04 ha sowie auf die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von 

Boden, Natur und Landschaft rd. 0,48 ha. 

 

 

1.3 Übergeordnete Planungen  

1.3.1 Regionalplanung 

Die Fläche ist im wirksamen Regionalplan Mittelhessen 2001 als „Siedlungsbereich (Bestand)“ dargestellt.  

Der Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen 2009 (Entwurf zur zweiten Anhörung und Offenlegung) 

stellt für den Bereich „Vorranggebiet Siedlung (Bestand)“ dar.  
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1.3.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Gießen aus dem Jahr 2000/2002 stellt für das Plangebiet „Sonderbau-

fläche Hochschulgebiet“ sowie „Wohnbaufläche“ dar. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist somit 

nicht erforderlich. 

 

 

1.3.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 38 

„Südviertel I“ aus dem Jahr 1978, der für den Bereich „Sonderbaugebiet Universität (Gemeinbedarfsfläche 

zugunsten des Landes Hessen)“ sowie „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO und „Reines Wohn-

gebiet“ gemäß § 3 BauNVO festsetzt. 

 
Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 38 „Südviertel I“ von 1978 (Ausschnitt) 
 

 
 

Räumlicher Geltungsbe-
reich der 1. Änderung 

Quelle: Stadt Gießen, eigene Darstellung        genordet, ohne Maßstab 

 

Der rechtskräftige Bebauungsplan von 1978 setzt für den Bereich südlich der bestehenden Universitäts-

gebäude der Physik zudem eine unbebaubare Vorhaltefläche für die in den 1970er Jahren geplante Ost-

tangente fest. Die als nicht überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesenen Flächen waren seinerzeit für die 

geplante städtische Ringstraße vorgesehen, die jedoch aufgrund der anschließenden Errichtung des „Gie-

ßener Rings“ nicht realisiert wurde, sodass auch die Freihaltung eines entsprechenden Korridors nicht weiter 

erforderlich ist. Im Hinblick auf die vorgesehene Bebauung in diesem Bereich ist die Vorhaltefläche zunächst 

entsprechend umzuwidmen. 
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Für ein Teilgebiet des rechtskräftigen Bebauungsplanes von 1978 wird daher ein entsprechendes Ände-

rungsverfahren durchgeführt, sodass mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes im Kontext des geplanten 

Neubauvorhabens „Chemikum“ der von der Planänderung erfasste Bereich städtebaulich entsprechend 

neugeordnet bzw. planungsrechtlich abgesichert werden kann. 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. G 38 „Südviertel I 1. Änderung (Naturwissenschaften)“ werden für 

seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 38 „Südviertel I“ von 

1978 durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. G 38 „Südviertel I 1. Änderung (Naturwissen-

schaften)“ ersetzt. 

 

 

1.3.4 Sonstige städtebauliche Planungen und Architektenwettbewerb 

Die Justus-Liebig-Universität Gießen weist innerhalb des Stadtgebietes verschiedene räumliche Schwer-

punkte auf, zu denen auch der Campus Naturwissenschaften im Bereich der Straßen Heinrich-Buff-Ring und 

Leihgesterner Weg gehört. Auch vor dem Hintergrund der Schwerpunktsetzung der Universität u.a. im Be-

reich „human life and its ressources“ soll der Campus Naturwissenschaften künftig gestärkt und dabei auch 

einzelne Universitätsgebäude modernisiert bzw. neu errichtet werden. Im Rahmen des Heureka-

Programmes beabsichtigt das Land Hessen in den nächsten Jahren am Standort Naturwissenschaften zu-

dem beträchtliche Investitionen zur Modernisierung des Gebäudebestandes, zur Verbesserung von For-

schung und Lehre sowie zur generellen Attraktivitätssteigerung zu tätigen. Das von der Landesregierung 

auferlegte Bauinvestitionsprogramm umfasst dabei Gesamtkonzeptionen für alle hessischen Hochschul-

standorte und dient den einzelnen Hochschulen insbesondere im Hinblick auf Sanierungs- und Neubaumaß-

nahmen von Hochschulgebäuden unter besonderer Berücksichtigung einer jeweils angestrebten Bildung von 

räumlich zusammenhängenden Campus-Bereichen.  

In einem ersten Bauabschnitt ist zunächst der Neubau eines Hörsaal- sowie eines Institutsgebäudes der 

Chemie vorgesehen. Im Frühjahr 2008 fand daher ein vom Land Hessen ausgelobter städtebaulicher Wett-

bewerb mit Realisierungsteil „Neubau Chemikum“ statt, bei dem den beiden Architekturbüros GERBER AR-

CHITEKTEN (Dortmund) und AUER + WEBER + ASSOZIIERTE GmbH (München) für ihre jeweiligen Entwürfe der 

erste Preis zugesprochen wurde. Der Entwurf des Architekturbüros AGN NIEDERBERGHAUS & PARTNER GmbH 

(Ibbenbüren) wurde mit dem dritten Preis ausgezeichnet, während der Entwurf von HASCHER + JEHLE PLA-

NUNGSGESELLSCHAFT mbH (Berlin) den vierten Preis erhielt. Im Anhang zur vorliegenden Begründung des 

Bebauungsplanes werden Ausschnitte der einzelnen Entwürfe gegenübergestellt; nachfolgend soll jedoch 

nur der zur Realisierung vorgesehene Entwurf angesprochen werden. 

In einem nachgeschalteten Auswahlverfahren hat sich die Universität für die Realisierung des Entwurfes von 

GERBER ARCHITEKTEN entschieden, der die Errichtung von zwei größeren und eigenständigen, aber aufein-

ander bezogenen und im Zuge von Untergeschossen miteinander verbundenen Gebäudekomplexen im Be-

reich der gegenwärtig brachliegenden Freifläche südlich der bestehenden Gebäude der Physik vorsieht.  

Der östlich gelegene Gebäudekomplex mit dem geplanten Institutsgebäude der Chemie ist nach dem Ent-

wurf von GERBER ARCHITEKTEN in zwei Bauteile (A und B) aufgeteilt und soll im Wesentlichen Räume für 

Forschung und Lehre sowie für die Hochschulverwaltung und für technische Anlagen umfassen. Der Ge-

bäudekomplex soll dabei um einen zentral gelegenen und begrünten Innenhof angelegt werden. Der west-

lich des geplanten Institutsgebäudes vorgesehene freistehende Neubau des Hörsaalgebäudes (Bauteil C) 

soll künftig insgesamt fünf Hörsäle sowie weitere Räumlichkeiten für Forschung und Lehre sowie für techni-

sche Anlagen umfassen.  
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In Richtung der Straße Leihgesterner Weg ist darüber hinaus die Errichtung einer sog. Energiezentrale vor-

gesehen, welche sowohl die geplanten als auch die bestehenden Universitätsgebäude im Notfall mit Strom 

versorgen kann. Die Energiezentrale soll unterirdisch angelegt bzw. in das Gelände eingelassen werden. 

 

Entwurfsplanung Neubau Instituts- und Hörsaalgebäude (Gerber Architekten, Dortmund) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bauteil A

 

 

 

 

 

 

 

 
Bauteil B 

 

 

 
Bauteil C 

 

 

 

 

 
 

Eigene Darstellung, nach: Gerber Architekten, Dortmund (Ausschnitt, Stand: 17.03.2010)     genordet, ohne Maßstab 

 

Das städtebauliche Konzept des Architektenentwurfes sieht weiterhin die Errichtung einer sog. Piazza Süd 

als südlichem Abschluss der zentralen Nord-Süd-Achse (Magistrale) des Campus-Bereiches vor. Mit einer 

ansprechenden Platzgestaltung und Begrünung soll in diesem Sinne eine entsprechende Aufenthaltsqualität 

geschaffen werden, die zum Verweilen einlädt und die vorhandene Struktur des Campus-Bereiches mit dem 

weiter nördlich im Bereich des bestehenden Chemikums gelegenen Platz sowie dem IFZ-Gebäude parallel 

der Magistrale aufgreift.  

Der geplante Neubau des Instituts- und Hörsaalgebäudes der Chemie ist zudem auch im Zusammenhang 

mit weiteren baulichen Maßnahmen innerhalb des Campus-Bereiches Naturwissenschaften zu sehen, die 

mittelfristig auch den nördlichen Bereich konzeptionell einbeziehen und zu einer weiteren Attraktivitätssteige-

rung durch umfassende Neugestaltungen beitragen sollen. Mittelfristig ist am Campus Naturwissenschaften 

die Errichtung weiterer Neubauten im nördlichen Campus-Bereich vorgesehen, sodass die bestehenden 

Nutzungen innerhalb des Chemikums verlagert werden können und das alte Gebäude anschließend zurück-

gebaut werden kann. Zudem sollen einzelne, bisher in Streulagen untergebrachte Einrichtungen der Univer-

sität im Campus-Bereich angesiedelt werden, während der nach Abriss des alten Chemikums frei werdende 

Bereich für künftige Investitionen vorgehalten werden soll.  

Angesprochen ist hier zudem die Ausbildung des nördlichen, zentral gelegenen Platzes in Richtung einer 

„Piazza Nord“ als entsprechendes Pendant zu der geplanten „Piazza“ im südlichen Campus-Bereich (siehe 

nachfolgende Abbildung).  
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Perspektive „Piazza Süd“ (Gerber Architekten, Dortmund) 
 

 
 

Quelle: Gerber Architekten, Dortmund 

 

Im Zuge der o.g. Überlegungen wird deutlich, dass auch der weiteren Ausgestaltung der Nord-Süd-Achse 

als Campus-Magistrale künftig eine große Bedeutung zukommt, während die Entwurfsplanung des Neubaus 

„Chemikum“ bereits die bestehende orthogonale Ausrichtung der bestehenden Gebäude sowie die Blick-

beziehungen in Richtung der Straße Leihgesterner Weg aufgreift und in südlicher Richtung entsprechend 

fortführt. 

 

 

2 Inhalt und Festsetzungen  

Zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in Ausführung des § 1 Abs. 3 

BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan 

Nr. G 38 „Südviertel I“ 1. Änderung (Naturwissenschaften) aufgenommen worden.  

Die Festsetzungen orientieren sich neben der bestehenden Bebauung und deren Fortentwicklung dabei 

insbesondere an der Entwurfsplanung des geplanten Instituts- und Hörsaalgebäudes der Chemie und be-

rücksichtigen zugleich die weitere Ausbauplanung der Straße Schwarzacker sowie die in diesem Bereich 

vorgesehenen Wohnbebauung. 

 

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der zulässigen Art der baulichen Nut-

zung in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Universität (SOUni) und ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA) unterteilt. 

 

2.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Geltungsbereiches gelangt im Bereich der bestehenden Frei-

zeitgärten ein vorwiegend dem Wohnen dienendes Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO zur Aus-

weisung.  
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Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind in Allgemeinen Wohngebieten allgemein zulässig: 

- Wohngebäude,  

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe und  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Hinzu kommen gemäß § 13 BauNVO Räume für freie Berufe (Berufsausübung freiberuflich Tätiger und sol-

cher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben). 

Aus städtebaulichen Gründen setzt der Bebauungsplan fest, dass die im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 

Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden. Der Ausschluss der genannten ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen entspricht insofern den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Gießen, innerhalb dieses 

Teilbereiches des räumlichen Geltungsbereiches keine Nutzungen planungsrechtlich vorzubereiten, die der 

angestrebten Standortqualität entgegen stehen können bzw. die im Kontext der im Umfeld vorhandenen 

Nutzungen nicht oder nur bedingt verträglich untergebracht werden können.  

 

 

2.1.2 Sondergebiet Universität 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches gelangt großräumig ein Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO mit der Zweckbestimmung Universität (SOUni) zur Ausweisung. Das Sondergebiet dient Zwecken 

der universitären und universitätsnahen Nutzungen. 

Innerhalb des Sondergebietes Universität (SOUni) sind zulässig:  

 Anlagen und Einrichtungen für die universitäre Forschung und Lehre einschließlich der hierzu erforderli-

chen Lagerräume sowie Gebäude und Räume für Verwaltung, universitätsnahe Dienstleistungen und 

Versorgung, 

 Schank- und Speisewirtschaften zur Versorgung des Sondergebietes Universität, 

 Stellplatzflächen für das Sondergebiet Universität. 

Die Festsetzungen bestimmen somit eindeutig die innerhalb des Sondergebietes zulässigen Nutzungen und 

ermöglichen sowohl die planungsrechtliche Absicherung der bereits vorhandenen Nutzungen als auch die 

Nutzungen im Rahmen des geplanten Neubaus „Chemikum“. Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden 

technische Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Sondergebietes Universität aus der Festsetzung heraus-

genommen, sodass diesbezügliche Anlagen nunmehr zwar als untergeordnete Nebenanlagen i.S. des § 14 

BauNVO weiterhin zulässig sind, aber nicht mehr als zulässige Hauptnutzung aufgeführt werden. 

 

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO 

stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die Zahl der Vollge-

schosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, 

insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Der Bebauungsplan Nr. G 38 

„Südviertel I“ 1. Änderung (Naturwissenschaften) trägt diesem Auftrag durch eine differenzierte Anwendung 

des zur Verfügung stehenden Instrumentariums des 2. Abschnittes der BauNVO entsprechend Rechnung. 
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Zum Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt: Die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl 

(GFZ), die Zahl der Vollgeschosse (Z) sowie die max. zulässige Gebäudeoberkante (OK). Die Festsetzun-

gen zum Maß der baulichen Nutzung erfolgen dabei differenziert für die einzelnen Baugebiete bzw. im Rah-

men des Sondergebietes Universität für einzelne Teilbereiche (lfd. Nr. 1 bis 4) des Baugebietes. 

 

2.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 

BauNVO zulässig sind.  

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4 fest. Mit der Festsetzung erfolgt eine Orientierung an 

den Obergrenzen für Allgemeine Wohngebiete gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO. Die Festsetzung stellt zugleich 

sicher, dass insbesondere im Hinblick auf die angrenzende Wohnbebauung eine verträgliche Bebauung 

ermöglicht wird, die in ihrer Dichte an das städtebauliche Umfeld anknüpft und einen Übergang von der auf-

gelockerten Bebauung im Bereich südlich der Straße Schwarzacker in Richtung der nördlich gelegenen Uni-

versitätsgebäude gewährleistet. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) – nordwestlicher Teilbereich (lfd. Nr. 1) 

Der Bebauungsplan setzt für das Sondergebiet Universität im nordwestlichen Teilbereich des räumlichen 

Geltungsbereiches unter der lfd. Nr. 1 bestandsorientiert eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 fest. Inner-

halb dieses Teilbereiches befinden sich die verschiedenen Hauptgebäude des IFZ. Die Festsetzung bleibt 

unterhalb der Obergrenzen für Sonstige Sondergebiete gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO, da insbesondere im 

Hinblick auf die angrenzende Wohnbebauung eine verträgliche Bebauung ermöglicht werden soll, die in ihrer 

Dichte an das städtebauliche Umfeld anknüpft und einen Übergang von der aufgelockerten Bebauung im 

Bereich der Straße Wartweg in Richtung des östlich gelegenen Hauptgebäudes des IFZ gewährleistet. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) – nordöstlicher Teilbereich (lfd. Nr. 2) 

Der Bebauungsplan setzt für das Sondergebiet Universität im nordöstlichen Teilbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches unter der lfd. Nr. 2 im Vergleich zum Vorentwurf nunmehr eine Grundflächenzahl von GRZ = 

0,6 fest. Innerhalb dieses Teilbereiches befinden sich das Hörsaalgebäude der Physik, das Institutsgebäude 

der Physik sowie das Werkstattgebäude der Physik. Die Festsetzung bleibt somit unterhalb der in § 17 Abs. 

1 BauNVO genannten Obergrenzen für Sonstige Sondergebiete. Die Festsetzung orientiert sich jedoch an 

dem vorhandenen Gebäudebestand und schließt auch künftige Erweiterungsmaßnahmen in Verbindung mit 

einer entsprechenden städtebaulichen Dichte nicht aus. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) – südöstlicher Teilbereich (lfd. Nr. 3) 

Der Bebauungsplan setzt für das Sondergebiet Universität im südöstlichen Teilbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches unter der lfd. Nr. 3 eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 fest. Innerhalb dieses Teilberei-

ches ist die Errichtung des geplanten Neubaus „Chemikum“ (Instituts- sowie Hörsaalgebäude) vorgesehen. 

Mit der Festsetzung erfolgt einerseits eine Orientierung an den Obergrenzen für Sonstige Sondergebiete 

gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO, sodass in diesem Bereich künftig eine entsprechende städtebauliche Dichte 

planungsrechtlich ermöglicht werden kann. Zugleich orientiert sich die Festsetzung an dem geplanten Ge-

bäudekomplex entsprechend der Entwurfsplanung des Architektenentwurfes von GERBER ARCHITEKTEN, 

Dortmund.  
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Die geplante Bebauung wird hierdurch gestattet, während im Zuge der weiteren Planung zudem ein gewis-

ses Maß an planerischer Gestaltungsfreiheit verbleibt. Die Überschreitung der Baugrenze durch unterirdisch 

angelegte Bauteile (siehe auch Punkt 2.3 der Begründung) in Richtung der nördlich angrenzenden Verkehrs-

flächen ist auf die Grundflächenzahl nicht anzurechnen. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) – südwestlicher Teilbereich (lfd. Nr. 4) 

Der Bebauungsplan setzt für das Sondergebiet Universität im südwestlichen Teilbereich des räumlichen 

Geltungsbereiches unter der lfd. Nr. 4 eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 fest. Innerhalb dieses Teilberei-

ches befinden sich das Institut für Tierernährung (Stoffwechsellabor) und eine Halle für Forschungszwecke 

des IFZ. Mit der Festsetzung erfolgt eine Orientierung an den Obergrenzen für Sonstige Sondergebiete ge-

mäß § 17 Abs. 1 BauNVO, sodass in diesem Bereich künftig eine entsprechende städtebauliche Dichte pla-

nungsrechtlich ermöglicht werden kann. Zugleich kann mit der Festsetzung der vorhandene Gebäudebe-

stand erfasst werden.  

 

 

2.2.2 Geschossflächenzahl 

Die Geschossflächenzahl gibt an wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 19 

Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die Geschossfläche ist dabei nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 

Vollgeschossen zu ermitteln. Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der 

zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind nicht mitzurechnen.  

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,8 fest. Diese ergibt sich aus der Grundflächenzahl 

multipliziert mit der Zahl der zulässigen Vollgeschosse. Die Festsetzung stellt somit sicher, dass insbesonde-

re im Hinblick auf die angrenzende Wohnbebauung eine verträgliche Bebauung ermöglicht wird, die in ihrer 

Dichte an das städtebauliche Umfeld anknüpft und einen Übergang von der aufgelockerten Bebauung im 

Bereich südlich der Straße Schwarzacker in Richtung der nördlich gelegenen Universitätsgebäude gewähr-

leistet. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) 

Für das Sondergebiet Universität erfolgt keine Festsetzung der Geschossflächenzahl, da in Verbindung mit 

den Festsetzungen zur Höhenentwicklung und der zulässigen Zahl der Vollgeschosse einerseits der vorhan-

dene Gebäudebestand erfasst und planungsrechtlich abgesichert werden kann und andererseits insbeson-

dere im Hinblick auf den südöstlichen Teilbereich und dem geplanten Gebäudekomplex des „Chemikums“ 

zugleich auch künftig ein bestimmtes Maß an planerischer Gestaltungsfreiheit beibehalten werden kann.  

 

 

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Die Hessische Bauordnung (HBO2002) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,4 m über die Gelände-

oberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe 

von mind. 2,3 m haben. Ein gegenüber mind. 1 Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss 

(Staffelgeschoss) und ein Geschoss mit mind. 1 geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe 

über mehr als ¾ der Bruttogrundfläche des darunter liegenden Geschosses hat.  
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Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden De-

cke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und 

untergeordnete Unterkellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind keine 

Vollgeschosse. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches die Zahl der max. zulässigen Vollgeschosse auf Z = II fest. 

Hiermit wird insbesondere die Maßstäblichkeit der vorhandenen Umgebungsbebauung aufgegriffen und im 

Rahmen der geplanten Nachverdichtung innerhalb des Teilbaugebietes entsprechend fortgeführt.  

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) 

Im Vergleich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wird zum Entwurf nunmehr auch für das Sondergebiet 

Universität durchgängig die max. zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. In Anlehnung an den vor-

handenen Gebäudebestand und unter Berücksichtigung möglicher künftiger Erweiterungsoptionen sowie zur 

Erleichterung der Abrechnungsmodalitäten im Zusammenhang mit der Erhebung von Erschließungs-

beiträgen erfolgt daher eine differenzierte Festsetzung für die einzelnen Teilbereiche des Baugebietes, ohne 

dass hiermit eine über den Vorentwurf des Bebauungsplanes hinausgehende bauliche Verdichtung pla-

nungsrechtlich vorbereitet wird.  

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Änderungen des Entwurfes hinsichtlich der Festsetzungen zur 

Höhenentwicklung (Oberkante Gebäude in m üNN – OK) und zur max. zulässigen Zahl der Vollgeschosse 

(Z) innerhalb des SOUni: 

 

Vorentwurf Entwurf 
Gebäude / Bereiche 

OK Z OK Z 

Hörsaalgebäude Physik 210 - 210 V 

Physikalisches Institut 222 - 222 VI 

Werkstattgebäude Physik 202 - 202 II 

IFZ (Hauptgebäude) 213 - 213 V 

IFZ (Hauptgebäude 1) 

IFZ (Hauptgebäude 2) 

IFZ (Hauptgebäude 3) 

204 - 204 II 

Institut für Tierernährung 202 - 206 II 

Halle für Forschungszwecke IFZ 200 - 204 II 

202 - 202 II 

206 - 206 IV 

210 - 210 V 

Geplanter Neubau Chemikum im 

Bereich des südöstlichen SOUni  

213 - 213 V 

 

Mit den Festsetzungen zur Höhenentwicklung kann somit einerseits der vorhandene Gebäudebestand er-

fasst werden und andererseits im Hinblick auf den südöstlichen Teilbereich und dem geplanten Gebäude-

komplex des „Chemikums“ zugleich auch künftig ein bestimmtes Maß an planerischer Gestaltungsfreiheit 

beibehalten werden.  
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2.2.4 Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Die Festsetzung der max. zulässigen Gebäudehöhe erfolgt durch Angabe einer zulässigen Höhe in m bezo-

gen auf den jeweiligen Bezugspunkt. Mit der Festsetzung werden somit Spielräume für eine künftige raum-

verträgliche Höhenentwicklung festgelegt, während zugleich der vorhandene Gebäudebestand innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches planungsrechtlich gesichert werden kann. 

Da die Festsetzung der max. zulässigen Gebäudehöhen in diesem Sinne eindeutig ist, wird für den Bereich 

des Sondergebietes Universität auf die ergänzende Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) verzich-

tet. 

Der untere Bezugspunkt für die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten Gebäudeoberkanten ist im 

Sondergebiet Universität 192 m üNN. Im Allgemeinen Wohngebiet ist die Oberkante der endausgebauten 

Straße, gemessen jeweils lotrecht vor der Gebäudemitte, als Bezugspunkt anzunehmen. Gemessen wird 

jeweils bis zur Oberkante der jeweiligen Außenwandscheibe, bzw. bis zur Oberkante des Gebäudes.  

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt die Festsetzung der Oberkante Gebäude einheitlich auf 

max. 11,0 m ab Oberkante der endausgebauten Straße Schwarzacker.  

In Verbindung mit der Geschossflächenzahl und der Zahl der max. zulässigen Vollgeschosse kann somit die 

künftige Höhenentwicklung eindeutig bestimmt werden, während zugleich eine Orientierung an der im Um-

feld bestehenden Wohnbebauung erfolgt. 

 

Sondergebiet „Universität“ (SOUni) 

Innerhalb des Sondergebietes Universität erfolgt die Festsetzung der Oberkante Gebäude in m üNN über-

wiegend differenziert für die einzelnen bestehenden und geplanten Universitätsgebäude.  

Die Festsetzungen erfolgen dabei bestandsorientiert oder in Anlehnung an die Entwurfsplanung der geplan-

ten Instituts- und Hörsaalgebäude der Chemie. Die konkreten Höhenfestsetzungen können der Plankarte 

des Bebauungsplanes Nr. G 38 „Südviertel I“ 1. Änderung (Naturwissenschaften) sowie der oben aufgeführ-

ten tabellarischen Übersicht entnommen werden. 

 

 

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Für das Sondergebiet Universität wird keine Bauweise festgesetzt. Sie ergibt sich jeweils abschließend aus 

der überbaubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bau-

ordnung (HBO2002). 

Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet eine offene Bauweise fest, sodass Gebäude mit 

seitlichem Grenzabstand errichtet werden können. Gleichwohl schließt die Festsetzung einer offenen Bau-

weise die im Vorentwurf des Bebauungsplanes angestrebte Bebauung mit sog. Gartenhof- bzw. Atriumhäu-

sern im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes nicht aus. 

Die Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt mittels Baugrenzen. Im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans werden innerhalb der Baugebiete daher Baugrenzen festgesetzt, innerhalb derer die ge-

planten Gebäude errichtet werden dürfen bzw. die bestehenden Gebäude planungsrechtlich abgesichert 

werden.  
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Mit der im Vorentwurf des Bebauungsplanes festgesetzten Baulinie sollte innerhalb des Allgemeinen Wohn-

gebietes in Richtung der Straße Schwarzacker die o.g. Bebauung mit sog. Gartenhof- bzw. Atriumhäusern 

planungsrechtlich vorbereitet werden. Die in diesem Bereich erforderliche Grundstücksteilung ermöglicht 

jedoch ohnehin die Errichtung freistehender Einfamilienhäuser, sodass im Entwurf des Bebauungsplanes 

nunmehr von der restriktiven Festsetzung einer Baulinie zugunsten einer Baugrenze Abstand genommen 

wurde. Die Festsetzung ist in diesem Sinne ausreichend, um die städtebauliche Entwicklung innerhalb des 

Allgemeinen Wohngebietes hinreichend zu steuern. 

Der Bebauungsplan setzt weiterhin fest, dass im Bereich des Sondergebietes Universität mit der lfd. Nr. 3 

die festgesetzte Baugrenze durch unterirdisch angelegte Bauteile, die der Verbindung der Baukörper des 

geplanten Neubaus Chemikum dienen oder Zuluftbauwerke darstellen, auch in Richtung der nördlich an-

grenzenden Verkehrsflächen bis zu einer Tiefe von max. 7 m überschritten werden darf. Mit der Festsetzung 

kann somit die geplante unterirdische Bebauung mit Geschossen, die nicht unter den Vollgeschossbegriff 

der HBO fallen, planungsrechtlich ermöglicht werden, ohne dass eine entsprechende Ausweitung der über-

baubaren Grundstücksflächen zu erfolgen hat. Die Überschreitung der Baugrenze durch unterirdisch ange-

legte Bauteile in Richtung der nördlich angrenzenden Verkehrsflächen ist auf die Grundflächenzahl nicht 

anzurechnen. 

 

 

2.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Der Bebauungsplan sieht Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB vor und setzt fest, dass die Grundstücksfreiflächen zu einem 

bestimmten Anteil gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten sind. Die Festsetzung erfolgt differenziert für 

das Sondergebiet Universität (SOUni) mit mindestens 20 % und für das Allgemeine Wohngebiet (WA) mit 

mindestens 40 % der Grundstücksfreiflächen. Mit der Festsetzung soll insbesondere der Umfang der vorbe-

reiteten Versiegelung reduziert werden.  

Im nördlichen Teilbereich des räumlichen Geltungsbereiches gelangt zudem eine Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB zur Ausweisung. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den bestehenden Teich nördlich des 

Hörsaalgebäudes der Physik. Der Bebauungsplan setzt fest, dass innerhalb der Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bauliche Anlagen unzulässig 

sind. Die Fläche ist entsprechend mit den vorhandenen Elementen Teich, Röhricht und Wiese zu erhalten 

und zu pflegen. Diese Fläche diente zur Kompensation des durch den damaligen Bau des IFZ verursachten 

Eingriffs. Der Bebauungsplan vollzieht an dieser Stelle die getroffene und bereits umgesetzte Flächen-

widmung planungsrechtlich nach. 

Im Bereich des südöstlichen Sondergebietes Universität (lfd. Nr. 3) setzt der Bebauungsplan eingriffsmini-

mierend fest, dass Dachflächen mit einer bestimmten Neigung zu einem entsprechenden Anteil in extensiver 

Form zu begrünen sind. Weiterhin enthält der Bebauungsplan eine Festsetzung zur Verwendung von im 

Plangebiet auf Dachflächen ohne Dachbegrünung anfallendem Niederschlagswasser. 

Der Bebauungsplan enthält darüber hinaus Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB. Mit den Festset-

zungen soll insbesondere eine angemessene Durchgrünung des Plangebietes sichergestellt werden, sowohl 

im Hinblick auf die ökologischen Funktionen als auch hinsichtlich einer Minimierung des vorbereiteten Ein-

griffes in das Landschaftsbild.  
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In diesem Sinne tragen die Anpflanzungen auch dazu bei, dass die Einsehbarkeit der baulichen Anlagen 

innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches aus Richtung der westlich angrenzenden Wohnbebauung be-

grenzt bleibt, während etwa im Bereich der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung Fuß-

gängerbereich und überfahrbare Verkehrsfläche („Piazza Süd“) zugleich ein Beitrag zu einer ansprechenden 

Gestaltung der Freiflächen und Plätze sowie zur Verwirklichung des städtebaulichen Entwurfes geleistet 

werden kann.  

Weitergehende Ausführungen zu diesem Themenbereich können dem anliegenden Umweltbericht ent-

nommen werden, welcher dem Bebauungsplan als Anlage 1 beigefügt ist. 

 

 

3 Verkehr 

3.1 Verkehrliche Erschließung und Verkehrsflächen 

Die äußere Erschließung des Sondergebietes Universität (SOUni) erfolgt im Osten über die Straße Leih-

gesterner Weg. Die Anbindung über die Straße Schwarzacker aus Richtung des Leihgesterner Weges wird 

ergänzend zur Erschließung herangezogen. Die äußere Erschließung des Allgemeinen Wohngebietes im 

südwestlichen Teilbereich soll über die Straße Schwarzacker aus Richtung der westlich gelegenen Straße 

Wartweg erfolgen. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist dabei im Zusammenhang mit dem 

geplanten Endausbau der Straße Schwarzacker zu sehen. Vorgesehen ist dabei die Verbreiterung des Stra-

ßenquerschnittes in Verbindung mit einer Neuordnung der Entwässerung in diesem Bereich.  

Im Zuge eines Ausbaus der Straße Schwarzacker müsste ohne Zufahrts- bzw. Durchfahrtsbeschränkungen 

zunächst allgemein von einer Ausweitung des Verkehrsaufkommens, aufgrund einer Verbesserung der ver-

kehrlichen Beziehungen insbesondere in Richtung der westlich angrenzenden Wohngebiete, ausgegangen 

werden. Vorgesehen sind daher die Errichtung einer Zufahrtsbeschränkung im Sinne einer Unterbrechung 

des Straßenverlaufes und einer Teilung durch zwei gegeneinander gerichtete Wendeanlagen mit jeweils für 

Rettungs- und Ver- und Entsorgungsfahrzeuge ausreichenden Querschnitten, sodass eine Ausweitung des 

Verkehrsaufkommens durch den motorisierten Verkehr im Bereich der Straße Schwarzacker nicht zu erwar-

ten ist. Die im Bebauungsplan vorgesehene Breite der Erschließungsstraße gibt dabei die Gesamtbreite des 

Straßenraumes an. Die abschließende Aufteilung des Straßenraumes (Fahrbahn, Fußwege, etc.) obliegt der 

konkreten Ausbauplanung. Im Vergleich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde zum Entwurf hin je-

doch die Verkehrsfläche im westlichen Bereich auf 9,25 m verbreitert und in der Folge der Abstand der Bau-

grenze des Allgemeinen Wohngebietes entsprechend reduziert, sodass nunmehr in diesem Bereich auch 

auf der nördlichen Straßenseite die Anlage eines Gehweges planungsrechtlich ermöglicht wird. 

Die innere Erschließung des Sondergebietes Universität (SOUni) erfolgt über den als Ringstraße angelegten 

Heinrich-Buff-Ring und die nördlich des räumlichen Geltungsbereiches gelegene Zufahrt auf den Parkplatz-

bereich westlich des Leihgesterner Weges. Über die genannten Erschließungsstraßen wird die Erschließung 

mit dem motorisierten Verkehr ermöglicht. Die vorhandene Zufahrt der Straße Heinrich-Buff-Ring zum Leih-

gesterner Weg soll zu einer Feuerwehr-Zufahrt zurück gebaut werden; der Bebauungsplan setzt daher für 

einen Abschnitt der Straße Heinrich-Buff-Ring Straßenverkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 

Feuerwehr-Zufahrt fest. Für den weiteren Verlauf des Heinrich-Buff-Rings setzt der Bebauungsplan dagegen 

überwiegend private Straßenverkehrsfläche fest, da es sich hierbei um eine Privatstraße der Justus-Liebig-

Universität handelt. 

Die Andienung soll künftig östlich des geplanten Institutsgebäudes der Chemie in Richtung des Leihgester-

ner Weges erfolgen. In diesem Bereich sieht die Entwurfsplanung entsprechende Zufahrten bzw. Zugänge 

zum Gebäude, einschließlich Lastenaufzüge und Lagerräume vor. 
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Darüber hinaus bestehen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches verschiedene Fußwegebeziehungen 

für die der Bebauungsplan Straßenverkehrsfläche mit der besondere Zweckbestimmung privater Fußweg 

festsetzt. Der östlich des IFZ-Hauptgebäudes parallel zum Gebäude verlaufende Fußweg stellt zudem eine 

der Hauptachsen (Magistrale) des Campus Naturwissenschaften dar, die im Zuge des geplanten Neubaus 

„Chemikum“ im Süden in einen als sog. „Piazza Süd“ angelegten Freibereich münden und über einen weite-

ren Fußweg bzw. eine Fahrradabstellanlage in Richtung der Straße Schwarzacker fortgeführt werden soll.  

Für den Freibereich („Piazza Süd“) setzt der Bebauungsplan zudem Verkehrsfläche mit der besonderen 

Zweckbestimmung Fußgängerbereich bzw. überfahrbare Verkehrsfläche fest, sodass einerseits der ange-

strebte Platzcharakter planungsrechtlich vorbereitet wird und andererseits zugleich die Befahrbarkeit bzw. 

die Überfahrung im Bereich der Straße Heinrich-Buff-Ring auch künftig gesichert werden kann. 

 

 

3.2 Ruhender Verkehr 

Innerhalb des Plangebietes sowie nördlich an den räumlichen Geltungsbereich angrenzend, befinden sich im 

westlichen Anschluss an den Straßenverlauf des Leihgesterner Weges bereits Parkflächen für die Studie-

renden, Angehörigen und Besucher der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Abschnitt des Heinrich-Buff-

Rings südlich des bestehenden Werkstattgebäudes der Physik werden Teile des Straßenraumes gegenwär-

tig zudem als Parkflächen genutzt; dies soll auch künftig im Zuge des geplanten Neubaus „Chemikum“ er-

möglicht werden. Die abschließende Aufteilung des Straßenraumes (Fahrbahn, Fußwege, etc.) obliegt dabei 

jedoch der konkreten Ausbauplanung. 

 

 

3.3 Anbindung an den ÖPNV 

Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung sind auch die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer 

und insbesondere die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu berücksichtigen: 

Der Bushaltepunkt „Naturwissenschaften“ ist östlich in unmittelbarem Anschluss zum Plangebiet gelegen 

und somit fußläufig auf kurzem Wege zu erreichen. Über die Buslinie 10 (Bahnhof – Rathenaustraße) beste-

hen Verbindungen in Richtung des Bahnhofes sowie weiterer Universitätsbereiche (Philosophikum I und II). 

Der Bushaltepunkt (Endhaltepunkt) „Schwarzacker“ ist westlich in unmittelbarem Anschluss zum Plangebiet 

gelegen und somit fußläufig auf kurzem Wege zu erreichen. Über die Buslinie 3 (Schwarzacker – Friedhof) 

bestehen Verbindungen in Richtung der Innenstadt sowie des Friedhofes.  

Der Bahnhaltepunkt „Erdkauter Weg“ liegt in rd. 800 m Entfernung und ist mit der Buslinie 10 ab Haltepunkt 

„Naturwissenschaften“ in nur wenigen Minuten zu erreichen. Der Hauptbahnhof der Stadt Gießen befindet 

sich in rd. 2.000 m Entfernung zum Plangebiet und ist über die Buslinie 10 ab Haltepunkt „Naturwissenschaf-

ten“ angebunden. 

 

 

3.4 Anbindung an Fußgänger- und Radwegenetz 

Im Umfeld des Plangebietes ist das Fußgängerwegenetz weitestgehend Bestand, während im Bereich der 

Straße Schwarzacker im Zuge der vorgesehenen Ausbauplanung zusätzliche Fußwege geschaffen werden. 

Im Bereich des Leihgesterner Weges verläuft auf Höhe des Plangebietes weiterhin ein selbständig geführter 

Radweg, sodass eine An- und Einbindung des Plangebietes in das bestehende Radwegenetz bereits Be-

stand ist. 

Planungsbüro Holger Fischer, 35440 Linden   09/2010 



Stadt Gießen: Bebauungsplan Nr. G 38 „Südviertel I“ 1. Änderung (Naturwissenschaften) 19 

4 Grünflächen 

4.1 Öffentliche Grünflächen 

Im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich auf dem Flurstück Nr. 40/6 ein 

öffentlicher Spielplatz, für den der Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB eine öffentliche Grünflä-

che mit der Zweckbestimmung Spielplatz festsetzt. 

 

 

5 Fläche für Versorgungsanlagen 

Im südwestlichen Teilbereich des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich auf dem Flurstück Nr. 40/5 

eine Trafostation, für die der Bebauungsplan eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 

Elektrizität (Trafostation) festsetzt.  

 

 

6 Berücksichtigung umweltschützender Belange 

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt entsprechend der 

Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a der BauGB-Novelle vom 24. Juni 2004 aufbereitet wird. Hierbei werden u.a. 

die Inhalte und wichtigen Ziele des Bauleitplanes erläutert sowie die Umweltauswirkungen des Vorhabens 

beschrieben und bewertet. Zudem wird die Eingriffs- und Ausgleichsthematik umfassend bearbeitet und 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen formuliert. 

Entsprechend § 2 a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt 

damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Be-

teiligung der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anre-

gungen und Bedenken sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berück-

sichtigen. Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die 

für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte (v.a. Regelung des naturschutz-

rechtlichen Ausgleiches), die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht 

integriert.  

Der Umweltbericht1 liegt der Begründung als Anlage 1 bei; auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

 

 

7 Immissionsschutz  

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes zu würdigen. 

Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), sind bei raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Die südlich und westlich des räumlichen Geltungsbereiches vorhandene Bebauung ist maßgeblich durch 

Wohnnutzung geprägt und im rechtskräftigen Bebauungsplan von 1978 teilweise als Reines Wohngebiet 

ausgewiesen. Die geplante Zuordnung der Gebietstypen Allgemeines Wohngebiet (Planung) und Reines 

Wohngebiet (Bestand) steht den genannten Vorgaben des BImSchG jedenfalls nicht entgegen.  

                                                 
1  Umweltbericht: Planungsbüro Holger Fischer / Ingenieurbüro für Umweltplanung (IBU), Stand: 09/2010 
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Im Hinblick auf den geplanten Neubau des „Chemikums“ innerhalb des zur Ausweisung gelangenden Son-

dergebietes Universität (lfd. Nr. 3) werden jedoch die Abstände zwischen der angrenzend gelegenen oder 

geplanten Wohnbebauung und den jeweiligen Universitätsgebäuden reduziert. Die Stellung der geplanten 

Baukörper und die jeweiligen Eingangsbereiche im Norden der geplanten Gebäude des „Chemikums“ spre-

chen in diesem Zusammenhang jedoch nicht für nicht zu bewältigende immissionsschutzrechtliche Konflikte.  

Hinsichtlich des zur Ausweisung gelangenden Sondergebietes Universität (lfd. Nr. 4) und der angrenzenden 

Wohnbebauung östlich der Straße Wartweg (Reines Wohngebiet) bzw. der geplanten Wohnbebauung nörd-

lich der Straße Schwarzacker (Allgemeines Wohngebiet) wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine 

Ausweitung universitärer Nutzungen in Richtung der o.g. vorhandenen oder geplanten Wohnbebauung pla-

nungsrechtlich vorbereitetet. Schalltechnische Berechnungen haben diesbezüglich jedoch ergeben, dass 

auch mit einer Ausdehnung des Baubestands der Universität in Richtung der angrenzenden schutzbedürfti-

gen Nutzungen die entsprechenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden können. Darüber hinaus sind 

entsprechende Vorhaben innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches im nachfolgenden Baugenehmi-

gungsverfahren stets hinsichtlich der Einhaltung einschlägiger Vorgaben der TA Lärm und TA Luft zu prüfen. 

Weiterhin würde im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Straße Schwarzacker im Bereich zwi-

schen Leihgesterner Weg und der Straße Wartweg sowie der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 

zunächst allgemein eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu erwarten sein, im Zuge derer auch ent-

sprechende Emissionen erwartet werden müssten. Da die Straße Schwarzacker jedoch in zwei gegeneinan-

der gerichtete Stichstraßen ohne Durchfahrtsmöglichkeit für den allgemeinen Kfz-Verkehr aufgeteilt werden 

soll, kann davon ausgegangen werden, dass die westlich gelegene Stichstraße ausschließlich der Erschlie-

ßung des Allgemeinen Wohngebietes dienen wird und darüber hinaus nur Fußgänger und Radfahrer aus 

Richtung der umliegenden Wohngebiete die Straße nutzen werden, sodass auch in diesem Zusammenhang 

immissionsschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten sind. Die östlich gelegene Stichstraße wird ebenfalls 

im Wesentlichen von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden, da mangels einer Durchfahrtsmöglichkeit 

und einer begrenzten Anzahl an Stellplätzen eine Befahrung mit dem motorisierten Individualverkehr unatt-

raktiv erscheint. 

 

 

8 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichtigung 

wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  

 

8.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt durch Anschluss und Ausbau der bestehenden Netze.  

Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung ist ferner auf die Festsetzung zur Verwertung von im Plange-

biet anfallendem Niederschlagswasser hinzuweisen. Der Bebauungsplan setzt eingriffsminimierend fest, 

dass das auf Dachflächen ohne Dachbegrünung anfallende Niederschlagswasser über bedarfsgerecht und 

für eine ganzjährige Nutzung zur Grünflächenbewässerung und zur Toilettenspülung dimensionierte Regen-

wassernutzungsanlagen zu sammeln ist. 

Im Hinblick auf die Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Plangebietes kann an dieser Stelle zu-

nächst auf die Vorabstimmungen zur weiteren Ausgestaltung des Freiflächenplanes zum geplanten Neubau 

„Chemikum“ verwiesen werden, im Rahmen derer entsprechende Aufstellflächen und Zufahrtsmöglichkeiten 

dargestellt sind, sofern diese nicht im Bebauungsplan als Festsetzung enthalten sind.  
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Darüber hinaus wird durch die Neuverlegung einer Wasserleitung sowie von Hydranten im Bereich der Stra-

ße Schwarzacker die Löschwasserversorgung für das Allgemeine Wohngebiet und die in diesem Bereich 

vorhandenen Wohngebäude sichergestellt. Zudem verfügt die Justus-Liebig-Universität im Plangebiet über 

eine eigene Wasserversorgung, die durch eine zusätzliche Leitung ergänzt wird, sodass die Löschwasser-

versorgung auch im Bereich des Sondergebietes Universität gemäß neuestem Stand der Technik sowie in 

enger Abstimmung mit dem Amt für Brandschutz der Stadt Gießen gesichert wird und insofern auch den 

Anforderungen aus Sicht des Brandschutzes entsprochen werden kann.  

 

 

8.2 Gebiet für die Grundwassersicherung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht innerhalb eines Gebietes für die Grundwas-

sersicherung. 

 

 

8.3 Trinkwasserschutzgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. 

 

 

8.4 Bodenversiegelung 

Von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf die langfristige Trinkwassersicherung ist die mit der Versiege-

lung infolge der geplanten Bebauung einhergehende Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Jede 

Inanspruchnahme von Bodenfläche für eine bauliche Nutzung begründet einen Eingriff in die natürlichen 

Bodenfunktionen, da insbesondere die Speicherfähigkeit sowie Filter- und Pufferfunktionen beeinträchtigt 

werden können. Hinzu kommt gegebenenfalls der Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen. Der Bebau-

ungsplan enthält daher verschiedene Festsetzungen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befesti-

genden Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschriften zur Begrünung von Grundstücksfreiflächen. 

Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung, z.B. den im Folgenden 

zitierten § 8 Abs.1 HBO verwiesen werden: 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Be-

bauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen. 

 

 

8.5 Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich mit Ausnahme des innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gelegenen Teiches keine weiteren 

oberirdischen Gewässer sowie Quellen oder quellige Bereiche. Eine Beeinträchtigung wasserwirtschaftlicher 

Belange kann somit ausgeschlossen werden. 
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8.6 Überschwemmungsgebiete 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. 

 

 

8.7 Abwasser 

Die Abwasserentsorgung innerhalb des Plangebietes ist Bestand. Im Bereich der geplanten Bebauung er-

folgt ein Anschluss an die bestehende Kanalisation.  

 

 

9 Altablagerungen und Altlasten 

Nach dem Altlasten-Informationssystem (ALTIS) des Landes Hessen handelt es sich bei dem Plangebiet 

teilräumlich um einen Altstandort (ehem. Betonwarenfabrik, Abbruchunternehmen) und eine bisher nicht 

untersuchte Fläche.  

Für das Plangebiet liegen nach Auskunft des Amtes für Umwelt und Natur der Stadt Gießen (Stellungnahme 

vom 21.12.2009) jedoch entsprechende bodenschutz- und altlastenfachliche Untersuchungen sowie Luft-

bildauswertungen vor; Sondierbohrungen und Bodenluftuntersuchungen wurden bereits im Jahre 1988 

durchgeführt. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der Wirkungspfade „Bo-

den-Mensch“ und/oder „Boden/Grundwasser“, sodass im Hinblick auf Altablagerungen gegen eine Bebau-

ung keine Bedenken bestehen. Altlastenrelevante Bodenbelastungen wurden in diesem Sinne bisher nicht 

festgestellt, sodass auch eine gesonderte Kennzeichnung entsprechender Flächen nicht erforderlich ist. 

Lokale Bodenbelastungen bzw. Verunreinigungen sind jedoch nicht auszuschließen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Abbruch- und Bauvorhaben im Plangebiet das Merkblatt 

der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel, Abteilungen Umwelt, zur „Entsorgung von Bauab-

fällen“ (Baumerkblatt) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten ist. 

 

 

10 Sonstige Infrastruktur 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden die innerhalb des Plangebietes verlaufenden Leitungen und 

Trassen für Fernwärme und -kälte, Dampf und Telekommunikationseinrichtungen einschließlich entspre-

chender Leitungsrechte nachrichtlich in die Plankarte übernommen. 

 

 

11 Bodenordnung  

Für den Bereich des Allgemeinen Wohngebietes nördlich der Straße Schwarzacker und den südöstlichen 

Teilbereich des Sondergebietes ist ein Verfahren zur Bodenordnung i.S. der §§ 45 ff. BauGB vorgesehen. 

 

 

12 Städtebauliche Vorkalkulation 

Welche Kosten der Stadt Gießen aus dem Vollzug des Bebauungsplanes entstehen, kann zum gegenwärti-

gen Planungszeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden. 
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13 Verfahrensstand  

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB: 08.02.2008, Bekanntmachung: 24.11.2009. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 30.11.2009 bis 15.12.2009.  

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

Anschreiben 23.11.2009, Frist 23.12.2009.   

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 25.05.2010 – 25.06.2010, Bekanntmachung am 

15.05.2010 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:  

Anschreiben: 17.05.2010, Frist: 25.06.2010 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB: __.__.____ 

 

 

 

Teil B 

 

14 Orts- und Gestaltungssatzung 

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 HBO sind Gestaltungsvorschriften in 

den Bebauungsplan aufgenommen worden. Gegenstand sind die Dachgestaltung, Abfall- und Wertstoffbe-

hälter, Einfriedungen sowie die Wärmeversorgung. 

 

14.1 Dachgestaltung  

Die vorhandenen und geplanten Gebäude innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes sollen sich in Maßstab und Ausführung soweit wie möglich in die vorhandene Umgebungsbebauung 

einfügen. Der Bebauungsplan enthält daher verschiedene Festsetzungen hinsichtlich der Dachform, der 

Dachneigung, der zulässigen Dachaufbauten sowie in Bezug auf das Sondergebiet Universität auch hin-

sichtlich Staffelgeschosse, betriebstechnischer Aufbauten und Anlagen für die Nutzung von Solarenergie.  

Die Festsetzungen sollen insbesondere zu einem ruhigen Erscheinungsbild der Dachlandschaft beitragen 

und ein raumverträgliches Einfügen auch von größeren Gebäudekomplexen sowie eine harmonische Abstu-

fung in Richtung der angrenzenden Wohngebäude ermöglichen. 

 

 

14.2 Abfall- und Wertstoffbehälter 

Der insbesondere im Zusammenhang mit öffentlichen Nutzungen bzw. dem Betrieb der Universität erforder-

liche Umfang an Abfall- und Wertstoffbehältern kann sich negativ auf das Straßen-, das Orts- und das Land-

schaftsbild auswirken. Daher setzt der Bebauungsplan fest, dass Stellplätze für bewegliche Abfall- und 

Wertstoffbehälter entweder in das jeweilige Gebäude zu integrieren oder durch Abpflanzungen mit Schnitt-

hecken oder Laubsträuchern zu begrünen oder durch mit dauerhaften Kletterpflanzen berankte Pergolen 

abzuschirmen sind. 
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14.3 Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und gegebenen Eigentums-

verhältnissen erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche das Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet ausgeschlossen werden.  

Der Bebauungsplan setzt daher differenziert für die Teilbaugebiete fest, dass innerhalb des Allgemeinen 

Wohngebietes ausschließlich offene Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 1,20 m zulässig sind. 

Innerhalb des Sondergebietes Universität (SOUni) sind Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen unzuläs-

sig. Sonstige Einfriedungen sind mit einer maximalen Höhe von 1,80 m zulässig. 

 

 

14.4 Wärmeversorgung 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass die Verwendung von Fernwärme zum Heizen vorgeschrieben wird. Das 

gilt nicht für Heizungsarten, denen gegenüber die Fernwärme höhere Umweltbelastungen und einen höhe-

ren Primärenergieverbrauch verursacht soweit sich aus den Verpflichtungen des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes nichts anderes ergibt. 
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15 Kennzeichnungen und Hinweise 

Hingewiesen wird auf: 

 

Bodendenkmäler 

Wer Bodendenkmäler (Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen, Scherben, Steingeräte, Skelettreste 

usw.) entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 20 Abs. 1 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzei-

gen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.  

 

Kampfmittelbelastung 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. In Bereichen, in denen durch 

Nachkriegsbebauungen keine bodeneingreifenden Maßnahmen bis zu einer Tiefe von min. 4,0 m erfolgt 

sind, ist das Gelände von Bodeneingriffen durch ein in Hessen anerkanntes Kampfmittelräumunternehmen 

systematisch auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

 

Entwässerungsanlagen 

Bei der Herstellung der Einrichtungen zur Niederschlagsentwässerung sind die allgemein anerkannten Re-

geln der Technik, insbesondere das Arbeitsblatt A 138 'Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 

Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser' der Abwassertechnischen Vereini-

gung (ATV), die DIN 1986 'Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke' und DIN 1989 ‚Regen-

wassernutzung‘, die Euronormen EN 12056 und EN 752 sowie die Abwassersatzung der Stadt Gießen zu 

beachten.  
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Vogelschutz 

Zum Schutz von Vogelschlag an Glasfassaden sollten bereits im Vorfeld geeignete Vermeidungs-

maßnahmen wie die Verwendung von sog. Vogelschutzglas berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

/Anlagen 

Anlage 1  –  Umweltbericht (09/2010) 

Anlage 2  –  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (02/2010) 
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Anhang: Übersicht der städtebaulichen Entwürfe im Rahmen des Architektenwettbewerbes 

1. Preis:  

Gerber Architekten, Dortmund 

1. Preis:  

Auer + Weber + Assoziierte GmbH, München 

 
 

3. Preis: 

Niederberghaus & Partner GmbH, Ibbenbüren 

4. Preis: 

Hascher + Jehle Planungsgesellschaft mbH,  

Berlin 
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